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Geschäftsbereich 3  Datum 
Fachbereich 6   26.10.1999 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
10.11.1999

 
Rat 

 
24.11.1999

 
Betreff: 
 
Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlaß gemäß § 
14 Ladenschlußgesetz 
hier: Ladenöffnungszeiten am Sonntag, dem 03.10.1999, für den Marktbezirk Weidenau bis        Ferndorfbrücke anläßlich 
des Herbst- und Bürgerfestes im Siegerlandzentrum Weidenau 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt die vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 16.09.1999, weil es sich um einen 
Fall äußerster Drindlichkeit handelt- gemäß §60 Abs. 1 Satz 2 GO NW-, dass aufgrund des in der Verwaltungsvorlage erläu-
terten Sachverhaltes der Stadtdirektor zum Erlaß einer Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlaß am 03.10.1999 ermächtigt wird. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




